
SG 11 36

Sitzung des Ausschusses für  
Soziales und Gesundheit

Am Donnerstag, 17.05.2018, um 14:00 Uhr findet im 
Sitzungszimmer des Landratsamtes Kronach eine Sit-
zung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit 
mit folgender Tagesordnung statt.

Tagesordnung

1 Informationen

2 Aktueller Sachstandsbericht Gesundheitsregion plus

3 Ausschreibung eines seniorenpolitischen Gesamtkon-
zeptes durch den Landkreis Kronach

4 Unvorhergesehenes

5 Anfragen und Sonstiges  

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 26.04.2018
Landratsamt

SG 11 35

Sitzung des Kreisausschusses
Am Montag, 14.05.2018, um 09:00 Uhr findet im Sit-
zungszimmer des Landratsamtes Kronach eine Sit-
zung des Kreisausschusses mit folgender Tagesord-
nung statt.

Tagesordnung

1 Informationen

2 Strukturentwicklungskonzept; Grundsatzbeschluss und 
Festlegung der Ausschreibung

3 Angebot der Klimaschutzberatungsstelle

4 Aktueller Sachstandsbericht VHS

5 Unvorhergesehenes

6 Anfragen und Sonstiges  

Ein nicht öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Kronach, 26.04.2018
Landratsamt
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Abwasserverband 37
Kronach-Süd

Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der Art. 40 ff des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und § 17 
ff der Verbandssatzung in der derzeit geltenden Fassung, 
erlässt der Abwasserverband Kronach-Süd folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.048.050 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 445.100 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 238.000 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
1. Betriebskostenumlage (BKU)
 Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse und sons-

tige Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf  
zur Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes wird auf  873.550 €

 festgesetzt.
 Er wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Be-

triebskosten-Umlage „BKU“).
 Der Umlegungsschlüssel ergibt sich aus § 18 Abs. 2 

der Verbandssatzung.

2. Investitionskostenumlage (IKU)
 Der durch Gebühren, Beiträge, Zuschüsse und sons-

tige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 wird auf 5.000 €
 festgesetzt.
 Er wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investi-

tionskosten-Umlage „IKU“).
 Der Umlegungsschlüssel ergibt sich aus § 18 Abs. 1 

der Verbandssatzung.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgabennach dem Haushaltsplan wird 
auf 150.000 €
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in 
Kraft.

Das Landratsamt Kronach hat als Rechtsaufsichtsbehör-
de mit Bescheid vom 10.04.2018, Az. 20-941/18, gemäß 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) die er-
forderliche Genehmigung zur Kreditaufnahme nach § 2 
erteilt.

Der Haushaltsplan wird vom Tage der Herausgabe des 
Kreisamtsblattes an eine Woche lang im Rathaus Küps, 
Am Rathaus 1, Zimmer 213, während der allgemeinen 
Dienststunden gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemein-
deordnung öffentlich aufgelegt.
Darüber hinaus liegen die Haushaltssatzung und die da-
zugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit zur 
Einsicht bereit.

Küps, 02.05.2018
Abwasserverband
Kronach-Süd

Rebhan
Verbandsvorsitzender

Markt Marktrodach 38
Haushaltssatzung des Marktes Marktrodach 

für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die 
Marktgemeinde Marktrodach folgende:

Haushaltssatzung 2018
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 
2018 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungs haushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 6.355.600,00 €

und im Vermögenshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 2.460.750,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht festge-
setzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

1.  Grundsteuer

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (A)  350 v.H.
 b) für Grundstücke (B) 350 v.H.

2. Gewerbesteuer 330 v.H. 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
1.000.000,-- € festgesetzt.
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§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Marktrodach, den 26.03.2018
Markt Marktrodach

Gräbner
Erster Bürgermeister

Hinweise:

Der Haushaltsplan 2018 nebst Anlagen liegt ab dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Montag eine Woche lang 
im Zimmer 15, im ersten Stock des Rathauses Unterro-
dach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von Montag bis 
Freitag, von 8.30 bis 12.00 Uhr, öffentlich zur Einsicht-
nahme auf.

Im Anschluss daran wird die Haushaltssatzung 2018 mit 
allen Bestandteilen und Anlagen für die Dauer ihrer Gül-
tigkeit im Zimmer 15, im ersten Stock des Rathauses Un-
terrodach, Kirchplatz 3, 96364 Marktrodach, von 8.30 bis 
12.00 Uhr, zur Einsicht bereitgehalten.

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat
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